
 
 

Begriffsbestimmungen zum Datenschutz 
 
Im Sinne der Richtlinie 95/46/EG des EU-Parlaments und des Rates vom 24. Okto-
ber 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr bezeichnen die Ausdrücke: 
 
a) "personenbezogene Daten" alle Informationen über eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Person ("betroffene Person"); als bestimmbar wird eine Person 
angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zu-
ordnung zu einer Kennummer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen, 
die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kultu-
rellen oder sozialen Identität sind;  
b) "Verarbeitung personenbezogener Daten" ("Verarbeitung") jeden mit oder ohne 
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Speichern, die 
Organisation, die Aufbewahrung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Benutzung, die Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder 
jede andere Form der Bereitstellung, die Kombination oder die Verknüpfung sowie 
das Sperren, Löschen oder Vernichten;  
c) "Datei mit personenbezogenen Daten" ("Datei") jede strukturierte Sammlung 
personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, gleichgül-
tig ob diese Sammlung zentral, dezentralisiert oder nach funktionalen oder geogra-
phischen Gesichtspunkten aufgeteilt geführt wird;  
d) "für die Verarbeitung Verantwortlicher" die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet. Sind die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten in einzelstaatlichen oder gemeinschaftlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten festgelegt, so können der für die Verarbeitung Verantwortliche bzw. die spezifi-
schen Kriterien für seine Benennung durch einzelstaatliche oder gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften bestimmt werden;  
e) "Auftragsverarbeiter" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verar-
beitung Verantwortlichen verarbeitet;  
f) "Dritter" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede an-
dere Stelle, außer der betroffenen Person, dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, 
dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwor-
tung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die Daten zu verarbeiten;  
g) "Empfänger" die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
jede andere Stelle, die Daten erhält, gleichgültig, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines einzelnen Untersuchungsauf-
trags möglicherweise Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger;  
h) "Einwilligung der betroffenen Person" jede Willensbekundung, die ohne Zwang, 
für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage erfolgt und mit der die betroffene 
Person akzeptiert, dass personenbezogene Daten, die sie betreffen, verarbeitet wer-
den.  


